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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2010

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir laden unsere Aktionäre zur

ordentlichen Hauptversammlung der ce Global AG

am Donnerstag, den 29. Juli 2010, um 10:00 Uhr,
in die Hanns-Seidel-Stiftung,

Lazarettstraße 33, 80636 München
ein.
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Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts
und des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vor-
stands für das Geschäftsjahr 2009
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vor-
stands für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Auf-
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2009
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Auf-
sichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Rölfs WP Partner AG Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Ge-
schäftsjahr 2010 zu bestellen.

5. Beschlussfassung über die Wahl eines neuen Aufsichtsratsmit-
glieds
Das Aufsichtsratsmitglied Herr Alexander Geier hat sein Amt als Mit-
glied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum Ablauf der am 29. Juli 2010
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft
niedergelegt.

Gemäß §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 9 Abs. 1 der derzeit
gültigen Satzung der Gesellschaft setzt sich der Aufsichtsrat aus drei
Mitgliedern zusammen. Diese werden von der Hauptversammlung
gewählt. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebun-
den.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Prof. Dr. rer. pol. Werner Schaffer,
selbstständiger Steuerberater, Urbar, mit Wirkung ab Beendigung
dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversamm-
lung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäfts-
jahr 2013 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrats der ce Global
AG zu wählen.

6. Beschlussfassung über die Aufhebung des genehmigten Kapi-
tals sowie über die Änderung der Satzung
Die Satzung enthält  in § 4 Abs. 3 das Genehmigte Kapital 2005, das
den Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates bis zum 01. Juni 2010 um bis zu EUR
9.757.261,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von bis zu
9.757.261 auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- oder
Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2005). Von der ursprün-
glichen Ermächtigung in Höhe von EUR 12.757.261,00 aus dem Jahr
2005 ist bislang einmal in Höhe von EUR 3.000.000,00 Gebrauch ge-
macht worden. Das restliche Genehmigte Kapital in Höhe von EUR
9.757.261,00 ist nicht genutzt worden. Die Ermächtigung lief am
01. Juni 2010 aus.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu
fassen:

(a) Das genehmigte Kapital 2005 in § 4 Abs. 3 der Satzung wird mit
sofortiger Wirkung aufgehoben.

(b) § 4 Abs. 3 der Satzung wird ersatzlos gestrichen.

7. Beschlussfassung über die Schaffung von neuem genehmigten
Kapital sowie über die Änderung der Satzung
Um die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft nachhaltig sicherzu-
stellen, soll der Vorstand über den 01. Juni 2010 hinaus ermächtigt
werden, das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu
fassen:
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(a) Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum Ablauf von fünf
Jahren, gerechnet ab dem Tag der Eintragung dieses genehmig-
ten Kapitals 2010 im Handelsregister, durch Ausgabe von neuen,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen um bis zu insgesamt EUR 2.775.726,00 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2010). Die Ermächtigung kann einmal oder
mehrmals, ganz oder in Teilbeträgen ausgenutzt werden.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen
auszuschließen:

– für Spitzenbeträge;

– wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der
auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlos-
sen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grund-
kapitals 10 % des im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Ak-
tien vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt und der
Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits
an einer Wertpapierbörse gehandelten Aktien gleicher
Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen
Festlegung des Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht
wesentlich im Sinne der § 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz
4 AktG unterschreitet; bei der Berechnung der 10%-Grenze
ist der anteilige Betrag am Grundkapital anzusetzen, der auf
neue oder zurückerworbene Aktien entfällt, die seit dem Tag
der Eintragung dieses genehmigten Kapitals 2010 unter ver-
einfachtem Bezugsrechtsausschluss gemäß oder entspre-
chend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert
worden sind, sowie der anteilige Betrag am Grundkapital, auf
den sich Options- und oder Wandlungsrechte bzw. –pflichten
aus Schuldverschreibungen beziehen, die seit der Schaffung
des Genehmigten Kapitals 2010 in sinngemäßer Anwendung
von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben worden sind;

– bei Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zur Gewährung von
Aktien zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unter-
nehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen;

– um den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen, Wan-
deldarlehen oder Optionsscheinen, die von der Gesellschaft
ausgegeben werden, ein Bezugsrecht in dem Umfang zu ge-
währen, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw.
Wandlungsrechts oder nach Erfüllung der Wandlungspflicht
zustehen würde;

– um aus dem genehmigten Kapital geschaffene Aktien an
Arbeitnehmer der Gesellschaft und ihrer Konzerngesellschaf-
ten ausgeben zu können.

Der Vorstand wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt,
den Inhalt der Aktienrechte, die Einzelheiten der Durchführung
der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2010 sowie
die Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabe-
betrag, festzulegen.

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach
vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des
Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2010 oder nach Ab-
lauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfand der Kapi-
talerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2010 anzupassen.

(b) Satzungsänderung

§ 4 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

„Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum Ablauf von fünf
Jahren, gerechnet ab dem Tag der Eintragung dieses genehmig-
ten Kapitals 2010 im Handelsregister, durch Ausgabe von neuen,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen um bis zu insgesamt EUR 2.775.726,00 zu erhöhen



4

(Genehmigtes Kapital 2010). Die Ermächtigung kann einmal oder
mehrmals, ganz oder in Teilbeträgen ausgenutzt werden.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen
auszuschließen:

– für Spitzenbeträge;

– wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der
auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlos-
sen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grund-
kapitals 10 % des im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Ak-
tien vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt und der
Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits
an einer Wertpapierbörse gehandelten Aktien gleicher
Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen
Festlegung des Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht
wesentlich im Sinne der § 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz
4 AktG unterschreitet; bei der Berechnung der 10%-Grenze
ist der anteilige Betrag am Grundkapital anzusetzen, der auf
neue oder zurückerworbene Aktien entfällt, die seit dem Tag
der Eintragung dieses genehmigten Kapitals 2010 unter ver-
einfachtem Bezugsrechtsausschluss gemäß oder entspre-
chend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert
worden sind, sowie der anteilige Betrag am Grundkapital, auf
den sich Options- und oder Wandlungsrechte bzw. –pflichten
aus Schuldverschreibungen beziehen, die seit der Schaffung
des Genehmigten Kapitals 2010 in sinngemäßer Anwendung
von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben worden sind;

– bei Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zur Gewährung von
Aktien zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unter-
nehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen;

– um den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen, Wan-
deldarlehen oder Optionsscheinen, die von der Gesellschaft
ausgegeben werden, ein Bezugsrecht in dem Umfang zu ge-
währen, wie es ihnen nach Ausübung des Options- bzw.
Wandlungsrechts oder nach Erfüllung der Wandlungspflicht
zustehen würde;

– um aus dem genehmigten Kapital geschaffene Aktien an
Arbeitnehmer der Gesellschaft und ihrer Konzerngesellschaf-
ten ausgeben zu können.

Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt,
den Inhalt der Aktienrechte, die Einzelheiten der Durchführung
der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2010 sowie
die Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabe-
betrag, festzulegen.“

8. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Op-
tions- und Wandelschuldverschreibungen und zum Ausschluss
des Bezugsrechts
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu
fassen:

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 28. Juli 2015 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber lautende
Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen („Teilschuldver-
schreibungen“) im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 10.000.000,00
mit einer Laufzeit von längstens 20 Jahren zu begeben und den In-
habern von Optionsschuldverschreibungen Optionsrechte bzw. den
Inhabern von Wandelschuldverschreibungen Wandlungsrechte auf
auf den Inhaber lautende nennbetragslose Stammaktien (Stückaktien)
der Gesellschaft nach näherer Maßgabe der Options- bzw. Wandelan-
leihebedingungen (Anleihebedingungen) zu gewähren.

Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch solche
auf den Inhaber lautende Wandelschuldverschreibungen begeben, bei
denen die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen nach näherer
Maßgabe der Wandelanleihebedingungen während des Wandlungszeit-
raums oder am Ende des Wandlungszeitraums verpflichtet sind, die
Schuldverschreibungen in neue Aktien der Gesellschaft umzutau-
schen.
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Die Optionsschuldverschreibungen und/oder die mit Wandlungsrech-
ten und/oder Wandlungspflichten ausgestatteten Wandelschuldver-
schreibungen sind den Aktionären – vorbehaltlich der nachfolgenden
Ausführungen – zum Bezug anzubieten. Sie können auch von einer
Bank oder einem Bankenkonsortium mit der Verpflichtung übernom-
men werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand
ist jedoch mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, Spitzenbe-
träge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, von dem
Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht auch
insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, um den Inhabern von
bereits ausgegebenen oder noch auszugebenden Options- und Wand-
lungsrechten bzw. von mit Wandlungspflichten ausgestatteten Wan-
delschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf Aktien der ce Global
AG in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der
Options- oder Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung der Wandlungs-
pflichten zustehen würde.

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats das Bezugsrecht der Aktionäre auf gegen Barzahlung ausgegebe-
ne Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen auszuschließen,
sofern der Vorstand nach pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung
gelangt, dass der Ausgabepreis der Options- und/oder Wandelschuld-
verschreibungen ihren nach anerkannten, insbesondere finanzmathe-
matischen Methoden ermittelten hypothetischen Marktwert nicht we-
sentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Be-
zugsrechts gilt jedoch nur für Options- und/oder Wandelschuldver-
schreibungen mit einem Options- bzw. Wandlungsrecht oder einer
Options- bzw. Wandlungspflicht auf Aktien mit einem anteiligen Be-
trag des Grundkapitals, der insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht
übersteigen darf, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens
noch – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der Ausübung der
vorliegenden Ermächtigung. Auf die vorgenannte 10 %-Grenze wer-
den Aktien angerechnet, die aufgrund der Ermächtigung der Haupt-
versammlung vom 22. Dezember 2009 erworben und gemäß § 71
Abs. 1 Nr. 8 S. 5 i.V.m. § 186 Abs. 3 S. 4 AktG unter Ausschluss des
Bezugsrechts veräußert werden. Ferner sind auf diese Begrenzung
auch diejenigen Aktien anzurechnen, die aus einem genehmigten
Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 S. 4
AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zur nach § 186
Abs. 3 S. 4 AktG bezugsrechtsfreien Ausgabe der Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen ausgegeben werden.

Im Fall der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder
Teilschuldverschreibung ein oder mehrere Optionsrechte beigefügt,
die die Inhaber der Teilschuldverschreibungen nach näherer Maßgabe
der vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegenden
Anleihebedingungen zum Bezug von Aktien der Gesellschaft berech-
tigen. Der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf die je Teil-
schuldverschreibung zu beziehenden Stückaktien entfällt, darf den
Nennbetrag der Teilschuldverschreibungen nicht übersteigen.

Im Falle der Ausgabe von auf den Inhaber lautenden Wandelschuld-
verschreibungen erhalten die Inhaber der Schuldverschreibungen das
Recht, ihre Teilschuldverschreibungen nach näherer Maßgabe der
Wandelanleihebedingungen in Aktien der Gesellschaft umzutauschen.
Das Umtauschverhältnis ergibt sich aus der Division des Nennbe-
trags einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wand-
lungspreis für eine neue Aktie der Gesellschaft. Es kann vorgesehen
werden, dass das Umtauschverhältnis und/oder der Wandlungspreis
in den Anleihebedingungen variabel ist und der Wandlungspreis inner-
halb einer festzulegenden Bandbreite in Abhängigkeit von der Ent-
wicklung des Aktienkurses während der Laufzeit festgesetzt wird. Das
Umtauschverhältnis kann in jedem Fall auf eine volle Zahl auf- oder
abgerundet werden; ferner kann eine in bar zu leistende Zuzahlung
festgelegt werden. Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen
zusammengelegt werden und/oder in Geld ausgeglichen werden. Der
anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf die je Teilschuldverschrei-
bung zu beziehenden Aktien entfällt, darf den Nennbetrag der Teil-
schuldverschreibungen nicht übersteigen.

Die Anleihebedingungen können vorsehen, dass im Falle der Wan-
delung bzw. der Optionsausübung statt Aktien der Gesellschaft deren
Gegenwert in Geld gezahlt wird, der nach näherer Maßgabe der An-
leihebedingungen dem rechnerischen Durchschnitt der Schlusskurse
der Aktie der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse im
Parketthandel oder XETRA-Handel (oder einem an die Stelle des
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XETRA-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesy-
stem) während der letzten zehn Börsenhandelstage vor Erklärung der
Wandlung bzw. der Optionsausübung entspricht. Die Anleihebedingun-
gen können ferner vorsehen, dass die Wandelschuldverschreibungen
statt in neue Aktien aus bedingtem Kapital oder aus genehmigtem
Kapital auch in bereits existierende Aktien der Gesellschaft gewandelt
werden können bzw. das Optionsrecht aus den Optionsschuldver-
schreibungen durch Lieferung solcher Aktien erfüllt werden kann.

Der jeweils festzusetzende Wandlungs- bzw. Optionspreis für eine
Stückaktie muss mindestens drei Viertel des rechnerischen Durch-
schnitts der Schlusskurse der Aktien der Gesellschaft an der Frank-
furter Wertpapierbörse im Parketthandel oder im XETRA-Handel (oder
einem an die Stelle des XETRA-Systems getretenen funktional ver-
gleichbaren Nachfolgesystem) während der letzten zehn Börsenhan-
delstage vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über
die Begebung der Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen be-
tragen. § 9 Abs. 1 AktG bleibt unberührt.

Der Wandlungs- bzw. Optionspreis kann – vorbehaltlich § 9 Abs. 1
AktG – nach näherer Bestimmung der Anleihebedingungen durch
Zahlung eines entsprechenden Betrages in bar bei Ausnutzung des
Options- bzw. Wandlungsrechts oder durch Herabsetzung der Zu-
zahlung ermäßigt werden, wenn die Gesellschaft während der
Wandlungs- bzw. Optionsfrist unter Einräumung eines Bezugsrechts
an ihre Aktionäre das Grundkapital erhöht oder das Grundkapital aus
Gesellschaftsmitteln erhöht oder weitere Wandel-/Optionsschuldver-
schreibungen oder Genussrechte mit Wandlungs- oder Optionsrecht
begibt bzw. sonstige Optionsrechte gewährt und den Inhabern von
Wandel-/Optionsschuldverschreibungen kein Bezugsrecht in dem
Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen nach Ausübung des Wand-
lungs- bzw. Optionsrechts zustehen würde. Statt einer Zuzahlung in
bar bzw. einer Herabsetzung der Zuzahlung kann auch – soweit mög-
lich – das Umtauschverhältnis durch Division des Nennbetrags durch
den ermäßigten Wandlungspreis angepasst werden. Die Bedingungen
können darüber hinaus für den Fall der Kapitalherabsetzung, eines
Aktiensplitts oder einer Sonderdividende eine Anpassung der Options-
oder Wandlungsrechte vorsehen. Die Bedingungen können auch vor-
sehen, dass im Falle einer Kapitalherabsetzung das Umtauschver-
hältnis unberührt bleibt, ungeachtet davon, ob die Kapitalherabset-
zung die Gesamtzahl der Aktien unberührt lässt, die Kapitalherabset-
zung mit einer Kapitalrückzahlung, einer entgeltlichen Einziehung von
Aktien, einem entgeltlichen Erwerb eigener Aktien durch die Gesell-
schaft verbunden ist oder die Kapitalherabsetzung durch eine Zusam-
menlegung von Aktien ohne Kapitalrückzahlung erfolgt.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die
Anleihebedingugen sowie die weiteren Einzelheiten der Ausgabe und
Ausstattung der Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen,
insbesondere Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, Op-
tions- bzw. Wandlungspreis und den Options- bzw. Wandlungszeit-
raum festzusetzen bzw. diese Bedingungen im Einvernehmen mit den
zuständigen Organen der die Options- bzw. Wandelschuldverschrei-
bungen begebenden Beteiligungsgesellschaft festzulegen.

Die Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen können auch
durch ein unter der Leitung der Gesellschaft stehendes Konzernunter-
nehmen ausgegeben werden; für diesen Fall wird der Vorstand er-
mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Gesellschaft die
Garantie für Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen zu
übernehmen und den Inhabern von Options- und/oder Wandelschuld-
verschreibungen Options- bzw. Wandlungsrechte für auf den Inhaber
lautende Aktien der Gesellschaft zu gewähren.

9. Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals
II bis IV und über die Schaffung eines neuen bedingten Kapi-
tals sowie über die Satzungsänderung
Die Satzung enthält in § 4 Abs. 5 ein Bedingtes Kapital II, wonach das
Grundkapital um EUR 360.000,00, eingeteilt in 360.000 auf den In-
haber lautende Stückaktien bedingt erhöht ist. Die bedingte Kapital-
erhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Wande-
lungsrechten, die den von der Gesellschaft bis zum 01. Juli 2005
auszugebenden bzw. zu garantierenden Wandelanleihen beigefügt
sind, von ihren Wandelungsrechten zum Bezug von Aktien Gebrauch
machen und die Gesellschaft nicht in Erfüllung der Bezugsrechte
eigene Aktien oder ein hierfür bestehendes genehmigtes Kapital aus-
nutzt.
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Die Satzung enthält in § 4 Abs. 6 ein Bedingtes Kapital III, wonach
das Grundkapital um bis zu EUR 1.250.000,00 durch Ausgabe von
bis zu 1.250.000 Aktien bedingt erhöht ist. Die bedingte Kapitalerhö-
hung dient der Gewährung von Bezugsrechten an Arbeitnehmer und
Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft oder eines ver-
bundenen Unternehmens auf der Grundlage der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 03. Juli 2001. Sie wird nur in dem Umfang
durchgeführt, in welchem Bezugsberechtigte von ihrem Bezugsrecht
Gebrauch machen.

Die Satzung enthält in § 4 Abs. 7 ein Bedingtes Kapital IV/2005, wo-
nach das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 9.903.773,00
durch Ausgabe von bis zu 9.903.773 neuen, auf den Inhaber lauten-
den Stückaktien bedingt erhöht ist. Die bedingte Kapitalerhöhung wird
nur insoweit durchgeführt, als die Gläubiger von Wandlungsrechten
oder Inhaber von Optionsscheinen, die mit den von der Gesellschaft
oder von einem Unternehmen, an dem die Gesellschaft unmittelbar
oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist, bis zum 01. Juni 2010 auf der
Grundlage des Beschlusses der Hauptversammlung vom 02. Juni
2005 ausgegebenen Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen
verbunden sind, von ihren Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch
machen, oder als die zur Wandlung verpflichteten Gläubiger der von
der Gesellschaft oder von einem Unternehmen, an dem die Gesell-
schaft unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist, bis zum 01.
Juni 2010 auf der Grundlage des Beschlusses der Hauptversamm-
lung vom 02. Juni 2005 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen
ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen.

Das Bedingte Kapital II, III und IV/2005 soll im Rahmen der geplanten
Kapitalmaßnahmen aufgehoben und durch ein neues Bedingtes Kapi-
tal ersetzt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu
fassen:

a) Das Bedingte Kapital II, III und IV/2005 gemäß § 4 Abs. 5, 6 und
7 der Satzung wird mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Eintragung
im Handelsregister des nachfolgend bestimmten neuen beding-
ten Kapitals II aufgehoben.

b) Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR
1.532.238,00 durch Ausgabe von bis zu 1.532.238 neuen, auf
den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapi-
tal II/2010). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung
von Aktien an  Inhabern von Options- bzw. Wandelschuldver-
schreibungen bzw. Wandlungspflichten nach Maßgabe der Wan-
delanleihebedingungen, die aufgrund des Ermächtigungsbe-
schlusses der Hauptversammlung vom 29. Juli 2010 bis zum 28.
Juli 2015 von der Gesellschaft oder einem nachgeordneten Kon-
zernunternehmen ausgegeben werden. Die Ausgabe der Aktien
erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Er-
mächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Options- bzw.
Wandlungspreis.

Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur im Falle der Begebung der
Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen und nur insoweit
durchzuführen, wie die Inhaber der Optionsscheine bzw. der
Wandelschuldverschreibungen von ihren Options- bzw. Wand-
lungsrechten Gebrauch machen bzw. zur Wandlung bzw. Options-
ausübung verpflichtete Inhaber von Anleihen ihre Verpflichtung
zur Wandlung/Optionsausübung erfüllen und das bedingte Kapital
nach Maßgabe der Options- bzw. Wandelanleihebedingungen be-
nötigt wird und soweit nicht eigene Aktien oder genehmigtes Kapi-
tal zur Bedienung dieser Rechte bzw. Verpflichtungen genutzt
werden. Die aufgrund der Ausübung des Options- bzw. Wand-
lungsrechts oder der Erfüllung der Wandlungs- bzw. Options-
pflicht ausgegebenen neuen Aktien nehmen vom Beginn des Ge-
schäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil.

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapital-
erhöhung festzusetzen.
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c) § 4 Abs. 6 und 7 der Satzung werden ersatzlos gestrichen.

§ 4 Abs. 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
wird wie folgt nach der Durchführung des Beschlusses gemäß
TOP 9 lit a neu gefasst:

„Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1.532.238,00, durch Aus-
gabe von bis zu 1.532.238 auf den Inhaber lautende Stückaktien
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II/ 2010). Die bedingte Kapital-
erhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Op-
tions- oder Wandlungsrechten bzw. die zur Wandlung/Optionsaus-
übung Verpflichteten aus Options- oder Wandelschuldverschrei-
bungen, die von der Gesellschaft oder einem nachgeordneten
Konzernunternehmen der Gesellschaft aufgrund der Ermächti-
gung des Vorstands durch Hauptversammlungsbeschluss vom
29. Juli 2010 bis zum 28. Juli 2015 ausgegeben bzw. garantiert
werden, von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch
machen oder, soweit sie zur Wandlung/Optionsausübung ver-
pflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung/Optionsausübung
erfüllen und das bedingte Kapital nach Maßgabe der Options-
bzw. Wandelanleihebedingungen benötigt wird und soweit nicht
eigene Aktien oder genehmigtes Kapital zur Bedienung dieser
Rechte bzw. Verpflichtungen genutzt werden. Die Ausgabe der
neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend be-
zeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden
Options- bzw. Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom
Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie aufgrund der Ausü-
bung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. der Erfüllung
von Wandlungs- bzw. Optionspflichten entstehen, am Gewinn
teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-
rats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten
Kapitalerhöhung festzusetzen.“

Ermächtigung zur Satzungsanpassung

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 4 Abs. 1, 2
und 5 der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausgabe der Be-
zugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit in Zusammen-
hang stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur
die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt im Falle der Nicht-
ausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder
Wandelschuldverschreibungen nach Ablauf des Ermächtigungs-
zeitraumes sowie im Falle der Nichtausnutzung des bedingten
Kapitals nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Options-
oder Wandlungsrechten bzw. für die Erfüllung von Wandlungs-
bzw. Optionspflichten.

10. Beschlussfassung über Änderung der Satzung hinsichtlich der
Firmierung (§ 1 der Satzung)
Die unternehmerische Tätigkeit der ce Global AG war bisher auf den
Bereich der elektronischen Bauteile beschränkt. In der öffentlichen
Wahrnehmung steht der Begriff „ce Global AG“ insbesondere für das
„Chip-Brokarage“-Geschäft. Seit der im Mai 2010 erfolgten Einbrin-
gung der hpi GmbH in die Gesellschaft, liegt die unternehmerische
Tätigkeit nicht mehr nur ausschließlich im Bereich der Elektronik,
sondern umfasst darüber hinaus zahlreiche weitere Branchen. Vor
diesem Hintergrund erscheint die in der öffentlichen Wahrnehmung
primär auf das „Chip-Brokarage“-Geschäft beschränkte Firma „ce
Global AG“ nicht mehr passend. Demgegenüber steht die Firma der
eingebrachten hpi GmbH, die aus der ursprünglichen Firma „Hoechst
Procurement International GmbH“ abgeleitet wurde, für branchenüber-
greifende Einkaufs- und Beschaffungsdienstleistungen. Daher hält
die Geschäftsleitung der Gesellschaft die Firma HPI AG für
passender.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss
zu fassen:

§ 1 Abs. 1 der Satzung (Firma) wird wie folgt neu gefasst:

    1. Die Firma der Gesellschaft lautet:

HPI AG
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HINWEIS ZUR TAGESORDNUNG

Der Jahresabschluss der ce Global AG zum 31. Dezember 2009 und der
Lagebericht sowie der Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr
2009 liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an gemäß § 175
Absatz 2 AktG in dem Geschäftsraum der ce Global AG in der Joseph-
Wild-Str. 20, 81829 München aus. Die Berichte des Vorstands über die
Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts nach §§ 203 Abs. 2, 186
Abs. 4 Satz 2 und 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG liegen eben-
falls in dem Geschäftsraum aus. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär un-
verzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen. Sie werden
auch in der Hauptversammlung ausliegen.

GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE IM ZEIT-
PUNKT DER EINBERUFUNG

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital
der ce Global AG eingeteilt in 5.551.452 auf den Inhaber lautende Stück-
aktien ohne Nennbetrag, die insgesamt 5.551.452 Stimmen gewähren.

TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG, VOLL-
MACHTEN

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Stimm-
rechte sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage ei-
nes Nachweises ihres Aktienbesitzes bis zum Ablauf des siebenten Tages
vor der Hauptversammlung, also des 22. Juli 2010, bei der Gesellschaft
in deutscher oder englischer Sprache in Textform (§ 126b BGB) anmelden.
Die Anmeldung kann auch über das depotführende Institut erfolgen.

Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Ta-
ges vor dem Tag der Hauptversammlung, also den 8. Juli 2010 (0:00 Uhr
MESZ), beziehen und ist durch Bestätigung durch das depotführende In-
stitut in deutscher oder englischer Sprache in Textform (§ 126b BGB) zu
erbringen.

Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft
spätestens bis zum Ablauf des 22. Juli 2010 unter folgender Adresse zu-
gehen:

ce Global AG
Joseph-Wild-Str. 20
81829 München
Fax: 0049 89 9971 1010
E-Mail: hv@ce-global.de

Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung
und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu
tragen.

Zur Teilnahme berechtigte Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptver-
sammlung teilnehmen, können sich bei der Ausübung ihrer Rechte, insbe-
sondere des Stimmrechts, durch Bevollmächtigte, z.B. durch ein Kreditin-
stitut oder eine Vereinigung von Aktionären, vertreten lassen. Wenn we-
der ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere in § 135
Aktiengesetz gleichgestellte Institution oder Person bevollmächtigt wird,
ist die Vollmacht in Textform (schriftlich, per Telefax oder per E-Mail) zu
erteilen.

Für die Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung
oder einer anderen in § 135 Aktiengesetz gleichgestellten Institution oder
Person besteht ein Formerfordernis weder dem Gesetz noch der Satzung
nach. Möglicherweise verlangen jedoch in diesen Fällen die zu bevoll-
mächtigenden Institutionen eine besondere Form der Vollmacht, weil sie
gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. Bitte
stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereini-
gung oder eine andere in § 135 Aktiengesetz gleichgestellte Institution
oder Person bevollmächtigen wollen, mit diesen Institutionen oder Perso-
nen über eine mögliche Form der Vollmacht ab.

Zur Teilnahme berechtigte Aktionäre können sich ferner durch von der Ge-
sellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter („Stimm-
rechtsvertreter“) als Bevollmächtigte nach ihren Weisungen bei den Ab-
stimmungen vertreten lassen. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet,
weisungsgebunden abzustimmen; ihnen müssen eine Vollmacht und zu-
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sätzlich Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden.
Ohne eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Gegenständen der Ta-
gesordnung werden die Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht aus-
üben. Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter müssen
in Textform erteilt werden. Ein entsprechendes  Formular zur Erteilung von
Vollmacht und Weisungen wird den Aktionären auf Anforderung bei der
Gesellschaft zugesandt. Das ausgefüllte und unterschriebene Vollmachts-
und Weisungsformular senden Sie bitte per Brief, Telefax oder E-Mail an
folgende Adresse:

ce Global AG
Joseph-Wild-Str. 20
81829 München
Fax: 0049 89 9971 1010
E-Mail: hv@ce-global.de

Es können nur Weisungen berücksichtigt werden, die spätestens am 28.
Juli 2010 bei der Gesellschaft eingehen. Wir bitten ferner zu beachten,
dass die Stimmrechtsvertreter nicht an der Abstimmung über Verfahrens-
oder Sachanträge teilnehmen, die nicht im Vorfeld der Hauptversammlung
von der Gesellschaft mitgeteilt wurden.

INFORMATIONEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Anfragen oder Anträge sowie Wahlvorschläge von Aktionären sind aus-
schließlich an folgende Adresse, bitte möglichst per Fax, zu richten:

ce Global AG
Joseph-Wild-Str. 20
81829 München
Fax: 0049 89 9971 1010
E-Mail: hv@ce-global.de

Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären zur Tagesordnung der
Hauptversammlung (Gegenanträge) und Wahlvorschläge, die der Gesell-
schaft bis spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung
unter der oben genannten Adresse zugehen, werden nebst einer etwaigen
Begründung sowie einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung den ande-
ren Aktionären im Internet unter

http://www.ce-global-sourcing.de/de/investor_relations/hauptversammlung.php

zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berück-
sichtigt.

Die Einladung zur Hauptversammlung ist im elektronischen Bundesanzei-
ger vom 21. Juni 2010 veröffentlicht.

München, im Juni 2010

ce Global AG
Der Vorstand
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BERICHT DES VORSTANDS GEMÄß §§ 203 ABS. 2, 186 ABS. 4 SATZ 2
AKTG ZU TAGESORDNUNGPUNKT 7 ÜBER DIE GRÜNDE DES AUS-
SCHLUSSES DES BEZUGSRECHTS BEI DER SCHAFFUNG GENEH-
MIGTEN KAPITALS

Zu TOP 7 der Hauptversammlung am 29. Juli 2010 schlagen Vorstand
und Aufsichtsrat vor, neues Genehmigtes Kapital zu schaffen. Es wird
vorgeschlagen, den Vorstand zu ermächtigen, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum Ablauf von fünf
Jahren, gerechnet ab dem Tag der Eintragung dieses genehmigten Kapi-
tals 2010 im Handelsregister, durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu insge-
samt EUR 2.775.726,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010). Die Er-
mächtigung kann einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilbeträgen ausge-
nutzt werden. Die Bestimmung der weiteren Einzelheiten obliegt dem Vor-
stand.

Der Vorstand erstattet gem. §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über
die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts diesen Bericht, der Be-
standteil der Einladung der Hauptversammlung ist und vom Tag der Be-
kanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung an in den Ge-
schäftsräumen der Gesellschaft ausliegt und auf Verlangen jedem Aktio-
när übersandt wird:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 29. Juli
2010 die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2005 vor. Die
derzeit geltende Satzung sieht in § 4 Abs. 3 das Genehmigte Kapital 2005
vor, das den Vorstand bis zum 1. Juni 2010 ermächtigt hat, das Grundka-
pital in Höhe von EUR 9.757.261,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe
von bis zu 9.757.261 auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar-
oder Sacheinlage zu erhöhen. Diese Ermächtigung ist am 1. Juni 2010
ausgelaufen. Um die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft nachhaltig
sicherzustellen, soll der Vorstand über den 1. Juni 2010 hinaus ermächtigt
werden, das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von neuen,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen.

Insgesamt soll ein neues Genehmigtes Kapital 2010 bis zu einer Höhe
von EUR  2.775.726,00 geschaffen werden. Das Genehmigte Kapital
2010 ermächtigt den Vorstand, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum Ablauf von fünf Jahren, gerechnet
ab dem Tag der Eintragung dieses Genehmigten Kapitals 2010, durch Aus-
gabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/
oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt EUR 2.775.726,00 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2010). Die Ermächtigung kann einmal oder mehr-
mals, ganz oder in Teilbeträgen ausgenutzt werden. Die Ermächtigung soll
auf die längste gesetzlich zulässige Frist erteilt werden.

Die Gesellschaft soll durch die vorgeschlagene Ermächtigung die Möglich-
keit erhalten, kurzfristig auf auftretende Finanzierungserfordernisse rea-
gieren zu können.

Der Vorstand soll im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2010 ermächtigt
werden, das Bezugsrecht auszuschließen, um aus dem Genehmigten Ka-
pital geschaffene Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft und ihrer Kon-
zerngesellschaften ausgeben zu können. Um diesen Zweck zu erreichen,
ist der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erforderlich.

Es ist in der Ermächtigung vorgesehen, dass der Vorstand das Bezugs-
recht zugunsten der Inhaber von Options- und Wandelschuldverschreibun-
gen ausschließen kann. Diese Möglichkeit, das Bezugsrecht auszuschlie-
ßen soll  den Inhabern solcher Options- oder Wandelrechte einen ange-
messenen Verwässerungsschutz gewähren. Die Bedingungen von Opti-
ons- oder Wandelschuldverschreibungen sowie von Wandeldarlehensver-
trägen sehen zumeist die Gewährung von Verwässerungsschutz im Fall ei-
ner Kapitalerhöhung entweder durch Ermäßigung des Options- oder Wand-
lungspreises oder durch Einräumung eines Bezugsrechts vor. Um nicht
auf die Alternative der Verminderung des Options- oder Wandlungspreises
beschränkt zu sein, soll für die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals
eine Ermächtigung vorgesehen werden, das Bezugsrecht der Aktionäre
auf Aktien insoweit auszuschließen, als es erforderlich ist, um Inhabern
von Options- und Wandelschuldverschreibungen ein Bezugsrecht in dem
Umfang einzuräumen, wie es ihnen zustehen würde, wenn sie von ihren
Options- und Wandelrechten vor der jeweiligen Beschlussfassung über die
Kapitalerhöhung Gebrauch gemacht hätten. Der Vorstand kann durch die
Ermächtigung dieses Bezugsrechtsausschlusses beide genannten Alterna-
tiven nutzen und sich nach sorgfältiger Abwägung der Interessen für die
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im Einzelfall vorteilhaftere Alternative entscheiden.
Der Vorstand soll ferner im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2010 er-
mächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht bei
Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien zum
Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteili-
gungen an Unternehmen auszuschließen. Diese Ermächtigung zum Aus-
schluss des Bezugsrechts bezweckt die Möglichkeit, gegen Gewährung
von Aktien der Gesellschaft den Erwerb von Unternehmen, Unterneh-
mensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen zu ermöglichen. Hierdurch
kann die Gesellschaft im Interesse ihrer Aktionäre flexibel handeln und
schneller den Erwerb solcher Unternehmen oder Unternehmensteile durch-
führen. Um auch Beteiligungen erwerben zu können, deren Inhaber als
Gegenleistung die Verschaffung von stimmberechtigten Aktien der erwer-
benden Gesellschaft verlangen, ist die vorgeschlagene Ermächtigung
sinnvoll und notwendig. Zwar kommt es durch den Bezugsrechtsaus-
schluss zu einer Verringerung der relativen Beteiligungsquote und des re-
lativen Stimmrechtsanteils der vorhandenen Aktionäre. Bei Einräumung
eines Bezugsrechts wäre jedoch der Erwerb von Unternehmen, Unterneh-
mensteilen oder von Beteiligungen an Unternehmen gegen Gewährung
von Aktien nicht möglich. Die damit verbundenen Vorteile für die Gesell-
schaft und damit auch für die Aktionäre wären nicht erreichbar.

Bisher bestehen keine konkreten Pläne für solche Erwerbsvorhaben.
Wenn sich Möglichkeiten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmens-
teilen oder Beteiligungen konkretisieren, wird der Vorstand sorgfältig prü-
fen, ob er von dem Genehmigten Kapital 2010 zu diesem Zweck gegen
Ausgabe von Aktien Gebrauch machen wird. Er wird dies nur dann tun,
wenn der Unternehmens- oder Beteiligungserwerb im Interesse der Gesell-
schaft liegt. Nur dann wird auch der Aufsichtsrat seine Zustimmung ertei-
len. Basis für die Bewertung der Aktien der Gesellschaft und der zu erwer-
benden Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen wird ein neutrales
Wertgutachten einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder einer aner-
kannten Investmentbank sein.

Zudem soll das Bezugsrecht beim Genehmigten Kapital 2010 ausge-
schlossen werden können, wenn die Volumenvorgaben und die übrigen
Anforderungen für einen Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz
4 AktG erfüllt sind. Ein etwaiger Abschlag vom aktuellen Börsenpreis wird
voraussichtlich nicht über 3 %, jedenfalls aber maximal bei 5 % des Bör-
senpreises liegen. Die Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses soll die
Verwaltung in die Lage versetzen, kurzfristig günstige Börsensituationen
auszunutzen und dabei durch die marknahe Preisfestsetzung einen mög-
lichst hohen Ausgabebetrag und damit eine größtmögliche Stärkung der
Eigenmittel zu erreichen. Eine derartige Kapitalerhöhung führt wegen der
schnelleren Handlungsmöglichkeit erfahrungsgemäß zu einem höheren
Mittelzufluss als eine vergleichbare Kapitalerhöhung mit Bezugsrechte der
Aktionäre. Es kommt zwar dadurch zu einer Verringerung der relativen Be-
teiligungsquote und des relativen Stimmrechtsanteils der vorhandenen
Aktionäre. Aktionäre, die ihre relative Beteiligungsquote und ihren relati-
ven Stimmrechtsanteil erhalten möchten, haben jedoch die Möglichkeit,
die hierfür erforderliche Aktienzahl über die Börse zu erwerben.

Bei der Abwägung aller genannten Umstände halten sowohl der Vorstand
als auch der Aufsichtsrat den Bezugsrechtsausschluss in den genannten
Fällen aus den vorgenannten Gründen für sachlich gerechtfertigt und an-
gemessen. Hierbei wurde auch der zulasten der Aktionäre eintretende Ver-
wässerungseffekt berücksichtigt.

Weiter soll der Vorstand im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2010 er-
mächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von
dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Dies ist erforderlich, um
ein technisch durchführbares Bezugsverhältnis darstellen zu können. Die
als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Akti-
en werden entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise
bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässerungs-
effekt ist aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. Vorstand
und Aufsichtsrat halten den Ausschluss des Bezugsrechts aus diesen
Gründen für sachlich gerechtfertigt und gegenüber den Aktionären für an-
gemessen.

Der Vorstand wird der Hauptversammlung über jede Ausnutzung des Ge-
nehmigten Kapitals 2010 Bericht erstatten.

München, im Juni 2010
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BERICHT DES VORSTANDES GEMÄß §§ 221 ABS. 4 SATZ 2,
186 ABS. 4 SATZ 2 AKTG ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 8 ÜBER DIE
GRÜNDE DES AUSSCHLUSSES DES BEZUGSRECHTS BEI DER AUS-
GABE VON OPTIONS- UND WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN

Der Vorstand hat gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG
einen schriftlichen Bericht über die Gründe für die in Punkt 8 der Tages-
ordnung vorgeschlagene Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugs-
rechts und zum vorgeschlagenen Ausgabebetrag erstattet. Der Bericht
wird wie folgt bekannt gemacht:

Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR
10.000.000,00 sowie zur Schaffung des dazugehörigen Bedingten Kapitals
von bis zu Euro EUR 1.532.238,00 soll die nachfolgend noch näher erläu-
terten Möglichkeiten der Gesellschaft zur Finanzierung ihrer Aktivitäten er-
weitern und dem Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats insbesonde-
re bei Eintritt günstiger Kapitalmarktbedingungen den Weg zu einer im In-
teresse der Gesellschaft liegenden flexiblen und zeitnahen Finanzierung
eröffnen.

Den Aktionären steht grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht auf die
Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen zu (§§ 221 Abs. 4 i.V.m. 186
Abs. 1 AktG). Um die Abwicklung zu erleichtern, soll von der Möglichkeit
Gebrauch gemacht werden können, die Options- und/oder Wandelschuld-
verschreibungen an ein Kreditinstitut oder ein Konsortium von Kreditinsti-
tuten mit der Verpflichtung auszugeben, den Aktionären die Anleihen ent-
sprechend ihrem Bezugsrecht anzubieten (mittelbares Bezugsrecht im Sin-
ne von § 186 Abs. 5 AktG). Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spit-
zenbeträge ermöglicht die Ausnutzung der erbetenen Ermächtigung durch
runde Beträge. Dies erleichtert die Abwicklung des Bezugsrechts der Ak-
tionäre. Der Ausschluss des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber von be-
reits ausgegebenen Wandlungsrechten und Optionsrechten hat den Vor-
teil, dass der Wandlungs- bzw. Optionspreis für die bereits ausgegebenen
Wandlungs- bzw. Optionsrechte nicht ermäßigt zu werden braucht und da-
durch insgesamt ein höherer Mittelzufluss ermöglicht wird. Beide Fälle des
Bezugsrechtsausschlusses liegen daher im Interesse der Gesellschaft
und ihrer Aktionäre.

Der Ausgabebetrag für die neuen Aktien muss jeweils drei Viertel des
rechnerischen Durchschnitts der Schlusskurse der Aktien der Gesell-
schaft an der Frankfurter Wertpapierbörse im Parketthandel oder im XE-
TRA-Handel (oder einem an die Stelle des XETRA-Systems getretenen
funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) während der letzten zehn
Börsenhandelstage vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vor-
stand über die Begebung der Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen
betragen.

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn die Ausgabe der Op-
tions- und/oder Wandelschuldverschreibungen gegen Barzahlung zu einem
Kurs erfolgt, der den Marktwert dieser Anleihen nicht wesentlich unter-
schreitet. Hierdurch erhält die Gesellschaft die Möglichkeit, günstige
Marktsituationen sehr kurzfristig und schnell zu nutzen und durch eine
marktnahe Festsetzung der Konditionen bessere Bedingungen bei der
Festlegung von Zinssatz, Options- bzw. Wandlungspreis und Ausgabe-
preis der Options- bzw. Wandelschuldverschreibungen zu erreichen. Eine
marktnahe Konditionenfestsetzung und reibungslose Platzierung wäre bei
Wahrung des Bezugsrechts nicht möglich. Zwar gestattet § 186 Abs. 2
AktG eine Veröffentlichung des Bezugspreises bis zum drittletzten Tag der
Bezugsfrist. Angesichts der häufig zu beobachtenden Volatilität an den
Aktienmärkten besteht aber auch dann ein Marktrisiko über mehrere Tage,
welches zu Sicherheitsabschlägen bei der Festlegung der Anleihekonditio-
nen und so zu nicht marktnahen Konditionen führt. Auch ist bei Bestand
eines Bezugsrechts wegen der Ungewissheit über seine Ausübung die er-
folgreiche Platzierung bei Dritten gefährdet bzw. mit zusätzlichen Aufwen-
dungen verbunden. Schließlich kann bei Einräumung eines Bezugsrechts
die Gesellschaft wegen der Länge der Bezugsfrist nicht kurzfristig auf
günstige bzw. ungünstige Marktverhältnisse reagieren, sondern ist rück-
läufigen Aktienkursen während der Bezugsfrist ausgesetzt, die zu einer für
die Gesellschaft ungünstigen Eigenkapitalbeschaffung führen können.

Für diesen Fall eines Ausschlusses des Bezugsrechts gilt gemäß § 221
Abs. 4 S. 2 AktG die Bestimmung des § 186 Abs. 3 S. 4 AktG sinnge-
mäß. Die dort geregelte Grenze für Bezugsrechtsausschlüsse von 10 %
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des Grundkapitals ist nach dem Beschlussinhalt einzuhalten. Dabei wer-
den Aktien, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom
22. Dezember 2009 zum Rückerwerb eigener Aktien gemäß §§ 71 Abs. 1
Nr. 8 S. 5 AktG i.V.m. 186 Abs. 3 S. 4 AktG wieder veräußert werden auf
die vorgenannte 10 %-Grenze angerechnet und vermindern diese entspre-
chend. Aus § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ergibt sich ferner, dass der Ausgabe-
preis den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreiten darf. Hierdurch soll
sichergestellt werden, dass eine nennenswerte wirtschaftliche Verwässe-
rung des Wertes der Aktien nicht eintritt. Ob ein solcher Verwässerungs-
effekt bei der bezugsrechtsfreien Ausgabe von Wandel- bzw. Optionsan-
leihen eintritt, kann ermittelt werden, indem der hypothetische Börsenpreis
der Wandel- bzw. Optionsanleihen nach anerkannten, insbesondere finanz-
mathematischen Methoden errechnet und mit dem Ausgabepreis vergli-
chen wird. Liegt nach pflichtgemäßer Prüfung dieser Ausgabepreis nur un-
wesentlich unter dem hypothetischen Börsenpreis zum Zeitpunkt der Be-
gebung der Wandel- oder Optionsanleihen, ist nach dem Sinn und Zweck
der Regelung des § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ein Bezugsrechtsausschluss
wegen des nur unwesentlichen Abschlags zulässig. Der Vorstand muss
vor Ausgabe der Wandel- bzw. Optionsanleihen nach pflichtgemäßer Prü-
fung zu der Auffassung gelangen, dass der vorgesehene Ausgabepreis zu
keiner nennenswerten Verwässerung des Wertes der Aktien führt. Damit
würde der rechnerische Marktwert eines Bezugsrechts auf beinahe Null
sinken, so dass den Aktionären durch den Bezugsrechtsausschluss kein
nennenswerter wirtschaftlicher Nachteil entstehen kann. Soweit es der
Vorstand in der jeweiligen Situation für angemessen hält, sachkundigen
Rat einzuholen, kann er sich der Unterstützung durch Experten bedienen.
So können die die Emission begleitenden Konsortialbanken dem Vorstand
in geeigneter Form versichern, dass eine nennenswerte Verwässerung
des Wertes der Aktien nicht zu erwarten ist. Auch durch ein unabhängiges
Kreditinstitut oder einen Sachverständigen kann dies bestätigt werden.
Unabhängig von dieser Prüfung durch den Vorstand ist eine marktgerech-
te Konditionenfestsetzung und damit die Vermeidung einer nennenswerten
Wertverwässerung im Falle der Durchführung eines Bookbuilding-Verfah-
rens gewährleistet. Bei diesem Verfahren werden die Options- bzw. Wan-
delschuldverschreibungen zwar zu einem festen Ausgabepreis angeboten;
jedoch werden einzelne Bedingungen der Options- bzw. Wandelschuldver-
schreibungen (z.B. Zinssatz und Wandlungs- bzw. Optionspreis) auf der
Grundlage der von Investoren abgegebenen Kaufanträge festgelegt und
so der Gesamtwert der Anleihe marktnah bestimmt. All dies stellt sicher,
dass eine nennenswerte Verwässerung des Wertes der Aktien durch den
Bezugsrechtsausschluss nicht eintritt.

Außerdem haben die Aktionäre die Möglichkeit, ihren Anteil am Grundkapi-
tal der Gesellschaft auch nach Ausübung von Wandlungs- oder Options-
rechten jederzeit durch Zukäufe von Aktien über die Börse aufrecht zu er-
halten. Demgegenüber ermöglicht die Ermächtigung zum Bezugsrechts-
ausschluss der Gesellschaft marktnahe Konditionenfestsetzung, größt-
mögliche Sicherheit hinsichtlich der Platzierbarkeit bei Dritten und die kurz-
fristige Ausnutzung günstiger Marktsituationen.

München, im Juni 2010
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Notizen:



ce Global AG
Joseph-Wild-Str. 20
81829 München
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